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WOHNUNGSMARKT

Von Christian Caduff, Chef des Amtes
fir Wohnbaufsrderung des Kantons
Zirich

Im Kanton Zirich sind seit dem
1. Januar 1991 das neue Gesetz
Uber die Forderung des Woh-
nungsbaus und des Wohneigen-
tums und die dazugehorige Ver-
ordnung in Kraft. Gefordert wer-
den preisgiinstige Wohnungen fir
Familien, Personen im Alter von
tUber 60 Jahren und Behinderte.
Von den unterstitzten Wohnun-
gen kénnen Personen mit héch-
stens mittleren Einkommen und
Vermagen profitieren.

Die Wohnbauférderung ist auch nach
dem neuen Wohnbauférderungsrecht
des Kantons Zirich in erster Linie Sache
der Gemeinden. Sie haben grundsatzlich
zu entscheiden, ob auf ihrem Gebiet mit
Mitteln der &ffentlichen Hand Wohnun-
gen erstellt und welche Benitzerkatego-
rien geférdert werden sollen. Lediglich
die Erfillung der Aufgabe soll zusammen
mit dem Kanton erfolgen. Aus diesem
Grund gewdhrt der Kanton Leistungen
nur, wenn die Gemeinde oder allenfalls
Dritte eine gleichwertige Leistung erbrin-
gen. In den folgenden Ausfihrungen
wird die Férderung des Wohneigentums
nicht behandelt.

Forderung
des Mietwohnungsbaus

Der Kanton Zirich férdert den Bau und
die umfassende Sanierung von Mietwoh-
nungen wie folgt:

Darlehenshohe in Prozenten
der anrechenbaren

Wohnbautérderung
im Kanton Zuirich

Anforderungen
an die Wohnbauvorhaben

Familienwohnungen haben mindestens
drei Zimmer und Alterswohnungen min-
destens 1'/2 und hdchstens 2'/2 Zimmer
aufzuweisen. Als Wohnungen fir Behin-
derte gelten Wohnungen aller Gréssen —
mindestens 1'/2 Zimmer — und nicht nur
wie bisher Kleinwohnungen. Neu wer-
den minimale Nettowohnflachen vorge-
schrieben, um einen Mindeststandard
der Wohnungen zu erhalten. Zudem
missen alle Wohnbauten grundsatzlich
den Mindestanforderungen der Norm
«Behindertengerechtes Bauven» (SN 521
500, Ausgabe 1988) entsprechen.
Wohnungen fir Behinderte missen zu-
satzlich die erhdhten Anforderungen der
Norm erfillen.

Die Hohe der staatlichen Leistungen be-
stimmt sich aufgrund der anrechenbaren
Investitionskosten. Diese setzen sich aus
den zuldssigen Grundstiicks- und den
anrechenbaren Erstellungskosten der un-
terstitzten Wohnungen zusammen. Ge-
geniber der bisherigen Praxis werden
damit kinftig die Grundstiickkosten mit-
subventioniert.

Die zuldssigen Erstellungskosten fir die
Wohnungen liegen deutlich hdher als die
bisherigen Grenzwerte (z.B. fir eine
2'/2-Zimmer-Wohnung Fr. 240 000.-,
fur eine 4'/2-Zimmer-Wohnung
Fr. 340 000.-). Nicht zu den anrechen-
baren Investitionskosten zdhlen insbeson-
dere die Aufwendungen fir Gemein-
schaftsanlagen, wie Kinderhort, Kinder-
garten, Spitex-Ein-
richtungen, Einstell-
hallen und fir Ga-

ragen, Parkplatze

Investitionskosten Zinssatz  im Freien, Hobby-

rdume. Die zuldssi-

Familienwohnungen | 20% 0% gen (subventionsbe-
Familienwohnungen I 20% 2%  rechtigten) Grund-
stickkosten werden

Alterswohnungen | 30% 0% je nach lage und
Alterswohnungen Il 30% 2%  Eignung der Parzel-

Wohnungen fiir Behinderte | 30%
Wohnungen fiir Behinderte Il 30%

le sowie aufgrund

Fir alle Darlehen gilt eine Laufzeit von 25
Jahren und eine einheitliche Amortisa-
tionsregelung. Nicht geférdert wird der
Erwerb von Mietwohnungen.

0% der voraussichli-
2% chen Wohnkosten
festgelegt. Die zu-
lassigen  Grund-

stiickkosten von Land im Baurecht werden
durch Kapitalisierung des Baurechtszin-
ses ermittelt, sofern der Landwert nicht

Bei Sanierungen umfassen die anrechen-
baren Investitionskosten die gesamten
Erneverungskosten  der  unterstiitzten
Wohnungen.

Anforderungen an die Mieter

Die personlichen Voraussetzungen an
die Mieter und Wohnungseigentimer
entsprechen im wesentlichen dem bisheri-
gen Recht. Neu gilt bei allen Wohnungs-
kategorien als Voraussetzung fir den
Bezug eine Wohnsitzkarenzfrist von
zwei Jahren im Kanton Zirich. Die bisher
finfichrige Karenzfrist fir den Bezug von
Alterswohnungen und Wohnungen fir
Behinderte wird somit auf zwei Jahre
reduziert.

Die Belegungsvorschriften fir Familien-
wohnungen entsprechen grundsatzlich
der bisherigen Ordnung bzw. Subven-
tionspraxis. Eine Familie besteht wenig-
stens aus einem Elternteil mit wenigstens
einem minderjdhrigen oder in Ausbil-
dung stehenden oder behinderten Kind.
Als Familienangehérige gelten auch El-
tern, Grosseltern, erwachsene Kinder,
Geschwister, Enkelkinder und Pflegekin-
der. Nicht als Familie z&hlt ein kinderlo-
ses Ehepaar oder wenn kein Kind mehr
daheim wohnt. Eine anféngliche falsche
Belegung einer Familienwohnung wird
grundsdtzlich nicht toleriert, da es heute
geniigend Familien und Alleinerziehende
hat, die eine entsprechende Wohnung
mieten méchten und die auch die Subven-
tionsbedingungen erfillen.

Eine Lockerung gegeniber der bisheri-
gen Ordnung ist fir die Belegung von
Alterswohnungen und Wohnungen fir
Behinderte vorgesehen. Zwar sollen Al-
terswohnungen mit zwei Zimmern in der
Regel weiterhin an Ehepaare vermietet
werden; im Einzelfall kann aber der Ver-
mieter eine 2-Zimmer-Wohnung sank-
tionslos (d.h. ohne Mietzinszuschlage) an
eine Einzelperson vermieten. Bei Woh-
nungen fir Behinderte gilt neu die Bele-
gungsvorschrift, wonach die Zahl der im
gemeinsamen Haushalt lebenden Perso-
nen mindestens der um eins verminderten
Zahl der Zimmer zu entsprechen hat. Als
Behinderte gelten Personen, die minde-
stens eine 25prozentige Invalidenrente
nach Bundesrecht beziehen und auf be-
hindertengerechtes Bauen angewiesen
sind. Fir Behinderte, die nicht auf eine
Wohnung fiir Behinderte angewiesen
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sind, kann das Amt fir Wohnbauférde-
rung die Vermietung einer Familien- oder
Alterswohnung bewilligen.

Wohnungen dirfen nur an Personen ver-
mietet werden, deren Reineinkommen
und Reinvermdgen folgende Betrdge
nicht Gbersteigt:

Reineinkommen in Fr.

Kostenmiete
und Zweckerhaltung

Es gilt der Grundsatz der Kostenmiete.
Festgelegt werden die hdchstzuldssigen
Mietzinse von der Direktion der Volks-
wirtschaft. Allféllige von den Genossen-
schaften erhobene
Solidaritatsbeitrage
zum Zweck von

Reinvermdgen in Fr.

Familienwohnungen | 55 000 130 000 Mi A lei
(SozialerWohnungsbau*) ietzi n sausglel-
chen zwischen alten
F:ﬁniliem{vohn\x;ng:n Il s 68 000 200000  ynd neuen oder re-
gomeinerYohndhgsbay novierten Wohnun-
Alterswohnungen | gen sind nicht Be-
(Aé(ersvrohnungsbﬂu') s et standteil der Miet-
— Einzelperson eine Vermdgens- <L e .
— Ehepaar 48 000 grenzen; das Reinver- Z'Pse'.fur solche Bei
mégen wird mit /20 frage ist das Genos-
Alterswohnungen I des Fr. 100 000.-  senschaftsrecht und
(neve Kategorie) Ubersteigenden Be- ; ik
— Einzelperson 46 000 trages als Einkommen nicht das Ml?t
— Ehepaar 54 000 angerechnet. oder Wohnbaufér-
f derungsrecht mass-
Wohnungen fiir
Behindere | 55 000 130 000 %ebend' Lo
(Invalidenwohnungsbau*) er 3 Subventions-
Wohnungen fiir empfcnger ist fur
Behinderte Il 68 000

(neue Kategorie)

200000  die Zweckerhaltung

der  Wohnungen

* bisherige Bezeichnung

Fir jedes minderjchrige oder in Ausbil-
dung stehende oder behinderte Kind
wird das zuldssige Reineinkommen um
6000 Franken erhdht. Nach Ablauf von
drei Jahren seit Bezug der Wohnung
dirfen die obenerwdhnten Einkommens-
grenzen um 20 Prozent {berschritten
werden. Die Einkommen zusammenle-
bender Ehegatten oder unverheirateter
Paare werden neu zusammengerechnet.
Das Reineinkommen der im gemeinsa-
men Haushalt lebenden Kinder und wei-
teren Familienangehérigen wird wie bis-
her zu einem Drittel angerechnet. Eben-
falls wie bisher wird das Reinvermégen
aller im gemeinsamen Haushalt lebenden
Personen voll angerechnet.

verantwortlich;  er

hat regelmdssig die

personlichen und fi-
nanziellen Verhdltnisse der Bewohner zu
kontrollieren. Eine entgegen den Subven-
tionsbestimmungen belegte Wohnung ist
auf den nachsten Termin zu kindigen.
Andernfalls sind die staatlichen Leistun-
gen zuriickzuerstatten. Bei nicht wesentli-
chen, insbesondere bei voribergehen-
den Zweckentfremdungen kann der Staat
anstelle dieser Massnahmen Mietzinsauf-
schldge erheben. Neu kann das Amt fir
Wohnbauférderung  die  Untervermie-
tung bewilligen, sofern dadurch keine
wesentliche Zweckentfremdung entsteht.
Denkbar ist beispielsweise die Unterver-
mietung einzelner Zimmer an Jugendli-
che in Ausbildung.

Kantonale Unterstiit-
zung half mit beim
Bau der Siedlung
- «Sonnental» in
Uster.

Die gesetzlichen Bestimmungen iber das
Kaufs- und Vorkaufsrecht zum Selbstko-
stenpreis werden in der Verordnung
ebenfalls konkretisiert.

Weitere Neuerungen

Die ausgewiesene Teuerung zwischen
dem Preisstand des Kostenvoranschlages
und der Bauvollendung kann neu als sub-
ventionsberechtigte Kosten bericksichtigt
werden. Die Bauteuerung wird héchstens
im Ausmass des Zircher Indexes der
Wohnbaukosten angerechnet.

Neu werden Bestimmungen iber das
Rechnungswesen in die Verordnung auf-
genommen. Der Rechnungspflicht unter-
liegen nicht nur Baugenossenschaften,
sondern generell Eigentimer von mehre-
ren unferstitzten Wohnungen.

Bundesleistungen nach WEG

Férderungsmassnahmen nach dem neu-
en Wohnbauférderungsrecht setzen wie
nach bisherigem Recht keine Finanzhilfen
des Bundes voraus. Sie lassen sich aber
mit Bundesleistungen aufgrund des
Wohnbau- und Eigentumsférderungsge-
setzes verbinden. Eine wesentliche Aus-
weitung der Bundeshilfe fir den Kanton
Zirich brachte die Revision der Verord-
nung zum Wohnbau- und Eigentumsfor-
derungsgesetz vom 21. November
1990. Danach kénnen neu erhdhte Zu-
satzverbilligungen (nicht zurickzahlbare
Zuschiisse) des Bundes aufgrund der
kantonalen oder kommunalen Einkom-
mens- und Vermégensgrenzen ausgerich-
tet werden, sofern der Kanton oder die
Gemeinde einen mindestens gleichhohen
Zuschuss gewdhrt oder einen gleichwerti-
gen Beitrag leistet. Die Darlehen nach
Wohnbauférderungsrecht des Kantons
Zirich werden vom Bund als gleichwerti-
ge leistungen und zusétzlich als Grund-
verbilligung anerkannt. Dadurch kénnen
die Mietzinse von staatlich unterstitzten
Wohnungen zusdtzlich verbilligt werden.
Dies ist aufgrund der aktuellen hohen
land-, Bau- und Finanzierungskosten
erwinscht, um vor allem bei Neubauten
noch tragbare Mietzinse zu erhalten.

12

1/91



	Wohnbauförderung im Kanton Zürich

